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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1957

Norm

KFG 1955 §82

StVO §12

Rechtssatz

Hat sich ein Fahrer, der nach links einbiegen will, bedacht auf die Leichtigkeit des Verkehrs, vorsichtshalber schon vor

der Straßenkreuzung oder - Straßeneinmündung, bei der er seine Absicht auszuführen gedenkt, innerhalb der ihm

zukommenden Fahrbahn oder Fahrbahnseite derart möglichst weit links eingeordnet, daß ein Überholen an seiner

linken Seite nicht mehr in Betracht kommt, der nachfolgende Verkehr vielmehr bereits rechts an ihm vorbei<uten kann

und womöglich auch bereits vorbei<utet, dann wird er bei Einbiegen nach links von einer weiteren Vorsicht und

Aufmerksamkeit, also insbesondere von der Beobachtung des nachfolgenden Verkehrs im allgemeinen unbedecklich

Abstand nehmen können.
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